
Zulässigkeit von Gehölzschnitten  vom 1. Oktober bis 28. Februar (ohne Baumschutzsatzung)

Art des Gehölzes

Bäume
Hecken, lebende Zäune,

Gebüsche und andere Gehölze

ja nein

ganzjähriges 
Verbot

ganzjährig zulässig
Empfehlung: Oktober - Februar

Schonende Form- und P�egeschnitte 
zur Beseitigung des jährlichen Zuwachses

Abschneiden, Fällen, 
auf den Stock setzen

Verbot 
vom 1. März. bis 30 September

Maßnahme

Gra�ken "Designed by Freepik"

Gehölz, welches in Bebauungsplänen 
als zu erhalten festgesetzt ist oder 

unter Naturschutz steht, 
darf nicht entfernt werden!

Nutzung als Lebens- Fortp�anzungs- 
oder Ruhestätte besonders geschützter Arten 

!

Ausnahmen können unter gewissen Umständen, wie z.B. der Verkehrssicherheit, auf Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde (Landkreis Aurich) zugelassen werden.


